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Textliche Festsetzung
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1. Mischgebiete 1 bis 5 (MI 1 bis MI 5) gemäß § 6 BauGB
Die nach § 6 (2) BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen von Vergnügungsstätten im 
Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, die überwiegend durch 
gewerbliche Nutzungen geprägt sind, sind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteile des 
Bebauungsplanes.

Die nach § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen von 
Vergnügungsstätten sind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteile des 
Bebauungsplanes.

1.2. Innerhalb der Mischgebiete 1 bis 5 (MI 1 bis MI 5) sind Bordelle und bordellähnliche 
Betriebe unzulässig.

2. Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie sämtliche Niederspannungs- und 
Telekommunikationsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

Örtliche Bauvorschriften
(gemäß § 86 Abs.1 und Abs. 4 BauO NRW)

Fassaden und Dächer
a) Die Dacheindeckung von Satteldächern ist mit unglasierten und nichtblendenden 
Dachmaterialien in grauen bis schwarzen oder roten bis rotbraunen Farbtönungen 
auszuführen. 

Flächen für Stellplatzanlagen
a)  Stellplätze und ihre Zufahrten sind in luft- und wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. 
Pflaster mit mindestens 25 % Fugenanteil, Rasengittersteine oder Schotterrasen) 
auszuführen.

Einfriedungen 
a) Für die seitlichen und rückwärtigen Gartenflächen, die sich zu öffentlichen Verkehrs- 
und Grünflächen orientieren, sind als Einfriedung nur standorttypische, einheimische 
Laubgehölz-Heckenpflanzungen (vgl. Pflanzliste ‚Standortgerechte Heckenpflanzen') oder 
begrünte Holz-/ Maschendraht- oder Stahlmattenzäune bis zu einer Höhe von 2,0 m 
zulässig. Zäune sind min. 0,50 m von der Grundstücksgrenze zurückzusetzen und zu 
begrünen. 
b) Standorte für Müllbehälter sind mit standorttypischen, einheimischen 
Laubgehölz-Heckenpflanzungen (vgl. Pflanzliste ‚Standortgerechte Heckenpflanzen')  
einzugrünen und sichtgeschützt von öffentlichen Verkehrsflächen unterzubringen.

Pflanzenarten-Liste: „Standortgerechte Bäume“
Acer platanoides ”Globosum” Kugelahorn, kleine Krone, rund
Acer platanoides ”Deborah”  Spitzahorn, Sorte ”Deborah”; große Krone, rund
Corylus colurna   Baumhasel
Crataegus carrierei   Apfeldorn
Crataegus crus-galli   Hahnendorn
Crataeg. laevigata ”Paul´s Scarlet”  Rotdorn
Platanus acerifolia   Platane; auch für den Form- u. Kastenschnitt geeignet
Quercus robur ”Fastigiata”  Pyramiden-Eiche
Robinia pseudoacacia ”Bessoniana” Robinie, Schein-Akazie
Robinia pseudoac. ”Umbraculifera”  Kugel-Akazie 
Sorbus intermedia   Mehlbeere, Schwedische-Mehlbeere 
Tilia spec.    Lindenarten, auch für den Form- u. Kastenschnitt geeignet

Pflanzenarten-Liste: „Standortgerechten Heckenpflanzen“
(heimische, standortgerechte Heckenpflanzen-Arten)
Acer campestre   Feldahorn
Carpinus betulus   Hainbuche
Crataegus oxyacantha  Zweigriffliger Weißdorn
Crataegus monogyna   Eingriffliger Weißdorn
Fagus sylvatica   Rotbuche
Ilex aquifolium    Hülse / Stechpalme; Immergrüne Heckenpflanze
Ligustrum vulgare   Liguster;

(eingebürgerte, standortgerechte Heckenpflanzen-Arten; bevorzugt im Vorgartenbereich)
Ligustrum vulgare ”Atrovirens” Immergrüner Liguster; Immergrüne Heckenpflanze
Rosa rugosa (i.S.)   Apfelrose (in Sorten)
Spiraea spec. (i.S.)   Spierstrauch (in Sorten)

Hinweise
Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB werden folgende Hinweise in den Bebauungsplan 
aufgenommen:

Denkmalschutz
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche 
Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch 
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt 
werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Unterer 
Denkmalbehörde und/oder der LWL - Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 
02761/ 93750; Fax: 02761/ 2466) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte 
mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§15 u. 16 
Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden 
freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das 
Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 
Monaten in Besitz zu nehmen (§16 Abs. 4 DSchG NW).

Bergbau
Unter dem gesamten Gebiet der Stadt Hamm geht der Bergbau umher. Daher enthält der 
Bebauungsplan zur Berücksichtigung der Belange des Bergbaus eine entsprechende 
Kennzeichnung gemäß § 9 (5) Nr. 2 BauGB „Flächen, unter denen der Bergbau umgeht“. 
Weiterhin wird ergänzt, dass die Bauherren angehalten sind, im Zuge der Planung 
zwecks evtl. notwendig werdender Anpassungs- und Sicherungsmaßnahmen (§§ 110FF 
BBergG) mit der Deutschen Steinkohle AG, 44620 Herne, Kontakt aufzunehmen.

Kampfmittelräumdienst
Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Kampfmittelräumdienst einzuschalten. Das 
Absuchen der bebaubaren Grundstücksflächen und der Baugruben ist durch den 
Kampfmittelräumdienst zwingend vorgeschrieben. Das Amt für Brandschutz, 
Rettungsdienst und Zivilschutz (Abt. Gefahrenabwehr, Gefahrenprävention und Logistik) 
der Stadt Hamm (Tel. 02381-9030) ist zu verständigen.

Altlastenverdachtsfläche
Im Plangebiet sind mit der Kennziffer 2 und 3 Altlastenverdachtsflächen gekennzeichnet. 
Gemäß dem Altlastenerlass „Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, 
insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“ 
(gem. RdErl. Des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport - V A 3 - 
16.21 - u.d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz - IV-5-584.10/IV-6-3.6-21 - vom 14.03.2005) besteht eine 
Nachforschungspflicht. Für die eingetragenen Verdachtsflächen ist daher eine 
Untersuchung zur Gefährdungsabschätzung durchzuführen. Die notwendigen 
Untersuchungen sind mit der Unteren Bodenschutzbehörde (Umweltamt der Stadt Hamm, 
Caldenhofer Weg 10, 59065 Hamm -Tel. 02381/17-7146) im Vorfeld abzustimmen. 


